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Ich bin etwas verwirrt. Ich unterrichte derzeit eine 9. Klasse, in der ein Teil der Schüler
gemahnte Minderleistungen hat durch einen Brief oder aber durch ein "mangelhaft" auf dem
Halbjahreszeugnis. Nun sagte mir jemand aus der erweiterten Schulleitung und auch Kollegen,
dass in der Klasse 9 für die Versetzung in die Einführungsphase besondere Regeln gelten, da es
um einen Schulabschluss gehe, sodass hier auch eine nicht gemahnte Minderleistung
versetzungsrelevant ist. Gefunden habe ich aber nur dies hier:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Sch…ssen-7bis10.pdf
Und da steht nichts von diesen besonderen Regeln und - wenn ich nichts überlesen habe - auch
in der APO SI habe ich nichts gefunden.
Habe ich etwas überlesen oder stimmt die Aussage nicht??
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